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Merkblatt "Erläuterungen zum Vorsorgeausweis" 
 
Der Vorsorgeausweis gibt Auskunft über die aktuelle Versicherungssituation bei der CPV/CAP. In der 
Regel erhalten alle Versicherten anfangs Jahr den Ausweis für das laufende Kalenderjahr. Zusätzlich 
wird ein Vorsorgeausweis erstellt und versendet, wenn sich materiell etwas ändert. 
 

  
 
Zu den einzelnen Titeln finden Sie nachfolgend die Erläuterungen (Vorderseite): 
 
Lohndaten Der Jahresbruttolohn entspricht dem AHV-Lohn. Von diesem wird der Koordi-

nationsabzug abgezogen. Dies ergibt den versicherten Lohn. Gestützt auf den 
versicherten Lohn werden die Beiträge des laufenden Jahres berechnet.  
 
Der Koordinationsabzug beträgt in der Versicherungsart NB, NS, NP 29% des 
Jahresbruttolohnes, in der Versicherungsart BB, BS, BP, CHF 24'675.00 und in 
der Versicherungsart KB, KS, KP, CHF 37'031.00. 
 

Jahresbeiträge Die Beiträge setzen sich aus dem Altersbeitrag, Sparbeitrag (in den Plänen 
Sparen und SparenPlus), Risikobeitrag und Verwaltungskostenbeitrag zusam-
men. Der Altersbeitrag ist je Alterskategorie unterschiedlich. Von den Beiträ-
gen übernimmt der Arbeitgeber 2/3 und der Arbeitnehmer 1/3. Die Sparbei-
träge werden vollumfänglich von der versicherten Person bezahlt. Sparbei-
träge sind nur geschuldet, wenn ein Sparplan gewählt worden ist. 

  



 
 

Stand: 01.01.2017   
 

 Nach einer Lohnerhöhung können zusätzlich Erhöhungsgutschriften geschul-
det sein. Diese werden ebenfalls zu 2/3 durch den Arbeitgeber und zu 1/3 
durch den Arbeitnehmer getragen.  

 
Altersleistung/Alters- Die Höhe der zu erwartenden Altersleistung berechnet sich aus den Altersbei-
guthaben  trägen und den Zinsen bis zum Rücktrittsalter. In der ersten Hochrechnung  
 ist ein Zins von 2.5% (Projektionszins) hinterlegt und in der zweiten ein Zins 

von 2%. Die voraussichtlichen Endguthaben werden mit dem Umwandlungs-
satz gemäss Rücktrittsalter in eine lebenslängliche Altersrente umgerechnet. 
Informationen zu den Altersleistungen aus dem Sparguthaben sind auf der 
Rückseite des Vorsorgeausweises aufgeführt. 

 
Risikoleistungen Die reglementarischen Risikoleistungen entsprechen im Invaliditätsfall der zu 

erwarteten Altersrente im Alter 65 (Zins 2.5%). Die Ehegatten- und Le-
benspartnerrente betragen 70% der Invalidenrente, die Kinderrenten 25%. 
Eventuelle Besitzstände auf den Risikoleistungen sind auf der Rückseite auf-
geführt.  
 

Austrittsleistung Die aktuellen Guthaben werden bei einem Austritt vor dem vollendeten 
58. Altersjahr als Austrittsleistung fällig. Die aufgeführten Werte sind immer 
auf das Ende des Kalenderjahres berechnet und zwar jedes Guthaben sepa-
rat. Es handelt sich um informative Werte. Die Übertragung des Guthabens 
per Ende des effektiven Austrittsmonats erfolgt als Gesamtbetrag.  

 
(Rückseite) Fehlen für die maximal möglichen Leistungen - gemäss gewähltem Versiche- 
Einkauf rungsplan - Gelder, können diese mit Einkäufen nachfinanziert werden. Der 

Ausweis zeigt die Höhe des im laufenden Kalenderjahres fehlenden Betrages. 
Details zum Einkauf sind im Merkblatt "Einkauf mit privaten Mitteln" erläutert. 

 
Informationen Aufgeführt sind hier frühere Vorgänge in der Vorsorge. Seien dies einge-

brachte Freizügigkeitsleistungen früherer Vorsorgeverhältnisse, Einkäufe, die 
geleistet wurden, Auszahlungen für Wohneigentumsförderung oder infolge 
Ehescheidung, welche geltend gemacht wurden oder Werte zum Zeitpunkt 
des Alters 50, zum Zeitpunkt der Heirat. 

  
Besitzstand Für die Jahre 2017 bis 2021 gilt eine Besitzstandgarantie auf Risikoleistungen 

per 31.12.2016. Der Besitzstand gilt so lange, als keine Lohnreduktion der 
CPV/CAP gemeldet wird, sowie kein Vorbezug für Wohneigentum, keine Aus-
zahlung infolge Ehescheidung und keine Teilpensionierung beantragt wird. 
Ein einmal weggefallener Besitzstand ist endgültig. 

 
Altersleistung/Spar- Analog zu Altersleistung/Altersguthaben auf der Vorderseite sind auf der  
guthaben  Rückseite die künftigen Ansprüche aus dem gewählten Plan (Sparen/Sparen 
   Plus) aufgeführt. Nebst den Sparbeiträgen und den Zinsen sind hier auch bis- 
   herige Überschussguthaben und Einkäufe integriert.  
 
Weitere Informationen Die Personalabteilungen können Ihnen individuelle Auskünfte bezüglich der 

Löhne und Beiträge erteilen. Bei Fragen zu Einkäufen oder Vorbezügen für 
Wohneigentumsförderung steht Ihnen die CPV/CAP direkt zur Verfügung. 


